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EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG VOM 

DIENSTAG, 2. JUNI 2026, 20:00 UHR 

 

Am Dienstag, 2. Juni 2026, 20:00 Uhr, findet die nächste ordentliche Gemeindeversamm-

lung im Saal des Mehrzweckgebäudes (MZG) Rheinau, Poststrasse 32, statt. 

Der Gemeinderat hat mit seinem Beschluss Nr. 26/75 vom 14. April 2026 folgende Traktan-

den verabschiedet: 

 

1. Genehmigung Jahresrechnung 2025 

2. Wahl der Mitglieder des Wahlbüros für die Amtsperiode 2026 - 2030 

3. Teilrevision Friedhofs- und Bestattungsordnung 

4. Photovoltaik-Anlage auf dem Mehrzweckgebäude 

a. Verwerfung des Beschlusses über die Kreditgenehmigung für die Erstellung einer ther-

mischen Solaranlage im Mehrzweckgebäude vom 6. Dezember 2016 

b. Bruttokreditbewilligung von CHF 155'000.00 für die Erstellung einer Photovoltaikan-

lage auf dem Dach des Mehrzweckgebäudes 

5. Einzelinitiative  

a. Einzelinitiative Feuerwerksverbot, Christoph Fink 

b. Einzelinitiative Feuerwerksverbot; Gegenvorschlag Gemeinderat  

6. Bruttokreditgenehmigung von CHF 850'000.00 für Neubau Bushaltestellen und Ausbau 

Busdurchfahrt Klosterplatz  

7. Beantwortung von Anfragen im Sinne von §17 des Gemeindegesetzes 

 

Der Gemeinderat freut sich auf Ihr Erscheinen. 
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Die Akten können ab dem 27. April 2026 in der Gemeindekanzlei eingesehen werden. Die 
beleuchtenden Berichte zu den Traktanden sind spätestens ab dem 19. Mai 2026 im Inter-
net unter www.rheinau.ch abrufbar und werden in die Haushalte verteilt. 
 
Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes können bis zehn Arbeitstage vor der 
Versammlung schriftlich an den Gemeinderat eingereicht werden. In der Versammlung wer-
den die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Ant-
wort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfin-
det. 
 

Rheinau, 24. April 2026 GEMEINDERAT RHEINAU 
 


